
 

Landratsamt Dachau

 

Landratsamt Dachau, Postfach 15 20, 85205 Dachau

 

 

Per Postzustellungsurkunde Gebäude: Dr.-Hiller-Str. 36, 85221 Dachau
een MVV-Omnibuslinie 720 und 722:

res. Haltestelle „Klinikum“

ERBEN. Sachbearbeitung:

Zimmer:

— Terran:
> Telefax:

E-Mail:

Internet:

UnserZeichen: =

Ihr Schreiben v. / Zeichen Datum 10.03.2020

Online-Portal "FragDenStaat";
Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG); Informationsgewährung nach VIG;
Bekanntgabe der Entscheidung über die Informationsgewährung nach$ 5 Abs. 2 Satz 3 VIG

Ihr Antrag vom 12.08.2019 für den Betrieb/Gaststätte Koto , FraunhoferStr. 1, 85221 Dachau

Sehr geehrteBin

un das LandratsamtDachauerlässt folgenden

Bescheid:

1. Dem Antrag auf Informationsgewährungwird stattgegeben.

2. Die Informationsgewährungerfolgt in folgender Form:

a) Bekanntgabe der Datenderletzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen.

b) Herausgabe der entsprechendenKontrollberichte, wenn Beanstandungen im Sinne von un-
zulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches (LFGB), der auf Grund des LFGBerlassenen Rechtsverordnungen und unmit-
telbar geltenden Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union im Anwendungsbereich des LFGBvorliegen.

Die Information wird 10 Tage nach Zustellung dieses Bescheids an den betroffenen Dritten in
Schriftform bekannt gegeben, sofern bis dahin keine gerichtliche Untersagungerfolgtist.

3. Die Ziffern 1 und 2 dieses Bescheidessind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

 
Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

Besuchszeiten: Konten: IBAN: BIC:
Mo-Fr 08.00 - 12.00 Uhr Sparkasse Dachau DE98700515400380901645 BYLADEM1DAH

Do 14.00 - 18.00 Uhr Volksbank Raiffeisenbank DE75700915000000006050 GENODEF1DCA

und nach Vereinbarung Postbank München DE49700100800010148808 PBNKDEFF700

USt.-IdNr.: DE212824254 StNr.: 115/114/50014



Hinweise:

Falls im Rahmen der Informationsgewährung Kontrollberichte herausgegeben werden, werdendie

personenbezogenen Daten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innen direkt betreffen, ge-

schwärzt (Kontrolipersonal, Betriebspersonaletc.). Zudem werdenalle Inhalte, die nicht dem Anwen-

dungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls geschwärzt.

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetzallein Aus-

kunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiter-

verwendung der erhaltenen Informationendurch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Infor-

mationen weiterverwenden,liegt daherin Ihreralleinigen Verantwortung und Risiko.

Gründe:

1. Sachverhalt

DerAntragsteller stellte am 12.08.2019 per Email einen Antrag auf Informationsgewährung gemäß

& 4 Absatz 1, $ 2 Absatz 1 VIG.

Der Antragsteller begehrt folgende Informationen:

„1. Wann habendie beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Be-

trieb stattgefunden:
Koto Sushi, FraunhoferStr. 1, 85221 Dachau

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabedes entspre-

chendenKontrollberichts an mich.
Unter „Beanstandungen“verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungendes Le-

bensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.

Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommensein, beantrage ich die Her-

ausgabe des entsprechenden,vollständigen Kontrollberichts —- unabhängig davon, wie Ihre Behörde
die Beanstandungeneingestuft hat (bspw.als „geringfügig“ oder „schwerwiegend').“

Der Antragseingang wurde mit Schreiben vom 14.08.2019 bestätigt.

Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens be-
rührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe der

erbetenenInformationen zu äußern. Der Betroffene hat sich nicht geäußert.

2. Rechtliche Würdigung

2.1. Zuständigkeit u

Das Landratsamt Dachau ist gemäß $ 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer1 Buchstabe b) sowie & 4 Absatz
1 Satz 4 Nummer2 VIG i.V.m. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-

setz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig.

2.2. Entscheidungsgründe

Die Information wird gemäß $ 4 Absatz 1 Satz 1 VIG antragsgemäßerteilt.

Die E-Mail vom 12.08.2019 stellt einen Antrag gemäß 8 4 Absatz 1 Satz 1 VIG dar. Der Antragist

hinreichend bestimmt.

Esist ein Antrag auf Informationsgewährung gemäß $ 4 Absatz 1, 8 2 Absatz 1 VIG bezüglich den

letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen sowie auf Herausgabe der entspre-

chenden Kontrollberichte im Falle von Beanstandungenfür den Koto Sushi, Fraunhofer Str. 1, 85221

Dachau
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Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Informationsgewährung be-
troffen. Deshalb wurde dem betroffenen Dritten gemäß 8 5 Absatz 1 Satz 1, 2 VIG Gelegenheit ge-
geben,sich zur geplanten Informationsherausgabe zu äußern.

Der Betrieb äußerte sich im Rahmender Anhörung nicht.

Ausschluss- oder Beschränkungsgründegreifen im vorliegendenFall nicht.

Der betroffene Lebensmittelunternehmererhält eine Ausfertigung dieses Bescheides und kann ge-
gendiesen Bescheid Klage erheben.

2.3 AusführungenzurZiffer 3.

Gemäß $ 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in & 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Der Informationszugang darf erst erfol-
gen, wenn die Entscheidung dem oderderDritten bekannt gegeben wordenist und diesem ein aus-
reichenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Der Zeitraum soll 14
Tage nicht überschreiten.

2.4 AusführungenzurZiffer 4. (Kostenentscheidung):

Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß8 7 Absatz 1 Satz 2 VIG kostenfrei,
der Verwaltungsaufwandlag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Bayerstr. 30

80335 München

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes oder elektro-

nisch in einer für den Schriftformsatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss den Kläger,
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen undsoll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,

der angefochtene Bescheid in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise:

e Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Lebensmittelrechts ab-

geschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widersprucheinzulegen.

e Die Klageerhebung pereinfacher E-Mail ist unzulässig und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen. Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmenSie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

e Kraft Bundesrecht wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichteninfolge der Klageerhebung
eine Verfahrensgebührfällig.

e Auf die Möglichkeit der Einlegung eines Rechtsbehelfes durch den betroffenen Lebensmiittel-
unternehmer, insbesondereauf 8 80 a VwGO,wird hingewiesen.

gr NE AT Q .
vr 1:

Ausfertigung an

> raunnhoferstr.

85221 Dachau  
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